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Vorwort 
 
„Klare Ergebnisorientierung in Verbindung mit erweiterter Schulautonomie 
und konsequenter Rechenschaftslegung begünstigen gute Leistungen.“  
(OECD, 2002) 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse internationaler und nationaler Schul-
leistungsstudien sowie der mittlerweile durch umfassende Bildungsfor-
schung gestützten Qualitätsdiskussion wurde in Nordrhein-Westfalen wie 
in allen Bundesländern sukzessive ein umfassendes System der Stan-
dardsetzung und Standardüberprüfung aufgebaut. 
 
Neben den Instrumenten der Standardüberprüfung wie Vergleichsarbei-
ten, Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10, Zentralabitur und Quali-
tätsanalyse beinhaltet dieses System als zentrale Steuerungselemente auf 
der Standardsetzungsseite das Qualitätstableau sowie kompetenzorien-
tierte Kernlehrpläne, die in Nordrhein-Westfalen die Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz aufgreifen und konkretisieren. 
 
Der Grundgedanke dieser Standardsetzung ist es, in kompetenzorientier-
ten Kernlehrplänen die fachlichen Anforderungen als Ergebnisse der schu-
lischen Arbeit klar zu definieren. Die curricularen Vorgaben konzentrieren 
sich dabei auf die fachlichen „Kerne“, ohne die didaktisch-methodische 
Gestaltung der Lernprozesse regeln zu wollen. Die Umsetzung des Kern-
lehrplans liegt somit in der Gestaltungsfreiheit – und der Gestaltungspflicht 
– der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Leh-
rerinnen und Lehrer.  
 
Schulinterne Lehrpläne konkretisieren die Kernlehrplanvorgaben und be-
rücksichtigen dabei die konkreten Lernbedingungen in der jeweiligen 
Schule. Sie sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Schülerin-
nen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen und sich ihnen 
verbesserte Lebenschancen eröffnen. 
 
Ich bin mir sicher, dass mit den nun vorliegenden Kernlehrplänen für die 
gymnasiale Oberstufe die konkreten staatlichen Ergebnisvorgaben er-
reicht und dabei die in der Schule nutzbaren Freiräume wahrgenommen 
werden können. Im Zusammenwirken aller Beteiligten sind Erfolge bei der 
Unterrichts- und Kompetenzentwicklung keine Zufallsprodukte, sondern 
geplantes Ergebnis gemeinsamer Bemühungen. 
 
Bei dieser anspruchsvollen Umsetzung der curricularen Vorgaben und der 
Verankerung der Kompetenzorientierung im Unterricht benötigen Schulen 
und Lehrkräfte Unterstützung. Hierfür werden Begleitmaterialien – z.B. 
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über den „Lehrplannavigator“, das Lehrplaninformationssystem des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung – sowie Implementations- und Fort-
bildungsangebote bereitgestellt.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem vorliegenden Kernlehrplan und 
den genannten Unterstützungsmaßnahmen die kompetenzorientierte 
Standardsetzung in Nordrhein-Westfalen stärken und sichern werden. Ich 
bedanke mich bei allen, die an der Entwicklung des Kernlehrplans mitge-
arbeitet haben und an seiner Umsetzung in den Schulen des Landes mit-
wirken. 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Runderlass 
 
 

Sekundarstufe II –  
Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; 

Richtlinien und Lehrpläne; 
Kernlehrpläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer 

 
RdErl. d. Ministeriums  

für Schule und Weiterbildung  
v. 26.06.2013 - 532 – 6.03.15.06-110656 

 
Für die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule 
werden hiermit Kernlehrpläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fä-
cher gemäß § 29 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 
 
Sie treten zum 1. 8. 2014, beginnend mit der Einführungsphase, aufstei-
gend in Kraft. 
 
Die Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der 
Gesamtschule gelten unverändert fort.  
 
Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriftenreihe "Schu-
le in NRW": 
 
Heft 4719 Kernlehrplan Erziehungswissenschaft 
Heft 4715 Kernlehrplan Geographie 
Heft 4714 Kernlehrplan Geschichte 
Heft 4716 Kernlehrplan Philosophie 
Heft 4729 Kernlehrplan Psychologie 
Heft 4718 Kernlehrplan Recht 
Heft 4717 Kernlehrplan Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaft 
 
Die übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort 
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe 
verfügbar zu halten. 
 
Zum 31. 7. 2014 treten die nachfolgend genannten Unterrichtsvorgaben, 
beginnend mit der Einführungsphase, auslaufend außer Kraft: 
 
- Lehrplan Erziehungswissenschaft, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 

31 Nr. 19) 
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- Lehrplan Erdkunde, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 15) 
- Lehrplan Geschichte, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 14) 
- Lehrplan Philosophie, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 16) 
- Lehrplan Psychologie, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 29) 
- Lehrplan Recht, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 18) 
- Lehrplan Sozialwissenschaften, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 

Nr. 17) 
- Handreichung Ökonomische Schwerpunktbildung im Fach Sozialwis-

senschaften in der gymnasialen Oberstufe, RdErl. vom 27. 4. 2004 
(BASS 15 – 31 Nr. 17.2) 
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hören. Aussagen hierzu sind jedoch aufgrund ihrer überfachlichen Bedeu-
tung außerhalb fachbezogener Kernlehrpläne zu treffen.  
 
Die nun vorgelegten Kernlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe lösen die 
bisherigen Lehrpläne aus dem Jahr 1999 ab und vollziehen somit auch für 
diese Schulstufe den bereits für die Sekundarstufe I vollzogenen Para-
digmenwechsel von der Input- zur Outputorientierung.  
 
Darüber hinaus setzen die neuen Kernlehrpläne die inzwischen auf KMK-
Ebene vorgenommenen Standardsetzungsprozesse (Bildungsstandards, 
Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur) für das Land Nord-
rhein-Westfalen um.  
 
Abschließend liefern die neuen Kernlehrpläne eine landesweit einheitliche 
Obligatorik, die die curriculare Grundlage für die Entwicklung schulinterner 
Lehrpläne und damit für die unterrichtliche Arbeit in Schulen bildet. Mit 
diesen landesweit einheitlichen Standards ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Vo-
raussetzungen die zentralen Prüfungen des Abiturs ablegen können. 
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1 Aufgaben und Ziele des Faches 

Die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes leisten 
einen gemeinsamen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die das 
Verstehen der Wirklichkeit sowie gesellschaftlich wirksamer Strukturen 
und Prozesse ermöglichen und die Mitwirkung in demokratisch verfassten 
Gemeinwesen unterstützen sollen. Gemeinsam befassen sie sich mit den 
Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns im Hin-
blick auf die jeweiligen individuellen, gesellschaftlichen, zeit- und raumbe-
zogenen Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen. Durch die 
Vermittlung gesellschaftswissenschaftlich relevanter Erkenntnis- und Ver-
fahrensweisen tragen sie in besonderer Weise zum Aufbau eines Orientie-
rungs-, Deutungs-, Kultur- und Weltwissens bei. Dies fördert die Entwick-
lung einer eigenen Identität sowie die Fähigkeit zur selbstständigen Ur-
teilsbildung und schafft damit die Grundlage für das Wahrnehmen eigener 
Lebenschancen sowie für eine reflektierte Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Lebenswirklichkeiten. 
 
Innerhalb der von allen Fächern zu erfüllenden Querschnittsaufgaben tra-
gen insbesondere auch die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen 
Aufgabenfeldes im Rahmen der Entwicklung von Gestaltungskompetenz 
zur kritischen Reflexion geschlechter- und kulturstereotyper Zuordnungen, 
zur Werteerziehung, zur Empathie und Solidarität, zum Aufbau sozialer 
Verantwortung, zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft, zur 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch für kommende Gene-
rationen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, und zur kulturellen Mit-
gestaltung bei. Darüber hinaus leisten sie einen Beitrag zur interkulturellen 
Verständigung, zur interdisziplinären Verknüpfung von Kompetenzen, 
auch mit sprach- und naturwissenschaftlichen Feldern, sowie zur Vorbe-
reitung auf Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf. 
 
Die Aufgabe des Faches Philosophie innerhalb des gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeldes besteht darin, zum Verstehen der Wirklichkeit 
als ganzer in ihren vielfältigen Dimensionen beizutragen und dabei die 
Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens zu 
bedenken. Das Fach vermittelt außerdem Einsicht in die normativen 
Grundlagen menschlichen Handelns. So kann der Philosophieunterricht im 
Sinne einer aufklärerischen Vernunftkultur zu einem besseren Selbstver-
stehen, zu gegenseitigem Verständnis und zu Toleranz gegenüber ande-
ren Weltverständnissen und Menschenbildern beitragen. Das Fach eröff-
net zudem die Möglichkeit, fachspezifische Kenntnisse in interdisziplinären 
Zusammenhängen zu reflektieren, und trägt bei zur Orientierung in indivi-
duellen und gesellschaftlichen Entscheidungssituationen. 
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Das Fach Philosophie ist curricular in das gesellschaftswissenschaftliche 
Aufgabenfeld eingebunden. Aufgrund seines universellen Frage- und 
Denkhorizontes überschreitet es jedoch die Grenzen eines einzelnen Auf-
gabenfeldes und steht zugleich in einer inhaltlichen und methodischen 
Beziehung zu den Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen und 
des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes so-
wie zum Fach Religionslehre. 

Ziel des Philosophieunterrichts ist die Befähigung zur philosophischen 
Problemreflexion. Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt 
werden, selbstständig zu philosophieren, d.h. grundsätzliche Fragestel-
lungen und Probleme methodisch geleitet und unter Einbezug der philo-
sophischen Tradition zu reflektieren. 

Philosophieren kann sich auf mannigfaltige Gegenstände beziehen und ist 
nicht von vorneherein auf bestimmte Inhalte festgelegt. Gleichwohl haben 
sich in der Geschichte der Philosophie bestimmte philosophische Diszipli-
nen als besondere Bezugsorte der philosophischen Reflexion herausge-
bildet, die auch für das Philosophieren in der Schule eine Richtschnur ge-
ben. Darüber hinaus sind gegenwärtige gesellschaftlich-politische Frage-
stellungen für die philosophische Reflexion relevant. 

Philosophieren nimmt seinen Ausgang von konkreten Phänomenen des 
individuellen und gesellschaftlichen Lebens oder dem Infragestellen von 
scheinbar selbstverständlichen Gewissheiten und hat reflexiven Charak-
ter. Kennzeichen einer philosophisch dimensionierten Problemreflexion ist 
die Richtung auf Prinzipielles, das die Ebene subjektiver Meinungsäuße-
rung überschreitet und begrifflich-argumentative Aussagen von allgemei-
ner Bedeutung intendiert. Insofern ist die philosophische Problemreflexion 
immer zugleich auf die argumentativ-dialogische Auseinandersetzung mit 
anderen Sichtweisen gerichtet, die sich im konkreten Gegenüber sowie in 
besonderem Maße in Werken der philosophischen Tradition finden. Sie 
zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass sie ihr eigenes Vorgehen 
begründen kann, systematisch vorgeht und die Frage nach dem Gel-
tungsbereich ihrer Aussagen mit bedenkt. 

Die philosophische Problemreflexion kann angeregt werden durch eigene 
in lebensweltlichem Zusammenhang entstehende grundsätzliche Überle-
gungen oder durch diskursive, d. h. traditionell philosophische oder andere 
Sachtexte; sie kann auch ansetzen an präsentativen Materialien wie litera-
rischen Texten, Bildern, Filmen und anderen Kunstwerken, die einen im-
pliziten philosophischen Gehalt aufweisen.  

Zu einer philosophischen Problemreflexion gehören die Erfassung des 
jeweiligen Problems in seinem Kontext sowie dessen methodisch geleitete 
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Bearbeitung durch die verstehende und beurteilende Auseinandersetzung 
mit philosophischen Positionen der Vergangenheit und Gegenwart, die für 
den Reflexionsrahmen relevant sind. Ferner impliziert sie die Problemver-
ortung, d. h. die Darlegung eines auf den Problemkontext bezogenen ei-
genen Standpunktes. So gewinnen Schülerinnen und Schüler Orientierung 
im Denken als Voraussetzung verantwortlichen Handelns. 

Die philosophische Problemreflexion bedarf einer spezifischen Form der 
Darstellung im Hinblick auf die Entfaltung von gedanklichen bzw. argu-
mentativen Zusammenhängen. Diese unterliegt besonderen Ansprüchen 
in Bezug auf Strukturiertheit, sprachliche Angemessenheit und begriffliche 
Konsistenz. 

Die Kompetenz zur philosophischen Problemreflexion wird durch Grund- 
und Leistungskurse in jeweils unterschiedlichem Umfang und Differenzie-
rungsgrad entwickelt.  
 
Dabei übernimmt die Einführungsphase die Aufgabe, zu beiden Kursar-
ten hinzuführen, indem sie die zur philosophischen Problemreflexion not-
wendigen Kompetenzen in basaler Form entwickeln hilft. Dies geschieht 
anhand von Inhaltsfeldern, die im Sinne der kantischen Grundfrage nach 
dem Menschen dessen praktische und theoretische Fähigkeiten zum Ge-
genstand der Reflexion machen. Damit wird die Behandlung der in den 
Kursen der Qualifikationsphase folgenden Inhaltsfelder vorbereitet. Im Be-
sonderen dient die Einführungsphase der Ausbildung der zum Philoso-
phieren nötigen methodischen Kompetenzen, deren gezielte Einübung in 
dieser Phase die Voraussetzung für das erfolgreiche Philosophieren im 
Rahmen der Qualifikationsphase darstellt.       
 
Grundkurse bilden bei Schülerinnen und Schülern die zur philosophi-
schen Problemreflexion nötigen grundlegenden Fähigkeiten aus, die in 
übergeordneten und auf spezifische Inhaltsfelder bezogenen konkretisier-
ten Kompetenzerwartungen beschrieben werden. Diese beziehen sich auf 
wesentliche fachspezifische Fragestellungen, Antwortversuche, Arbeits-
methoden und Darstellungsformen sowie auf inhaltliche Schwerpunkte, 
die für das Fach exemplarisch sind und für gegenwärtiges und zukünftiges 
Denken und Handeln eine besondere Bedeutung besitzen.  
 
Leistungskurse bilden bei Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit zur 
philosophischen Problemreflexion in einer weiterreichenden Vertiefung 
aus, die in differenzierteren Kompetenzerwartungen beschrieben wird. 
Diese beziehen sich auf zentrale Fragestellungen, Antwortversuche, Ar-
beitsmethoden und Darstellungsformen, welche die Komplexität und den 
Aspektreichtum des Faches in größerem Umfang als im Grundkurs reprä-



13 

sentieren. Durch zusätzliche inhaltliche Schwerpunkte wird außerdem eine 
umfassendere Ausbildung der Fähigkeit zur philosophischen Pro-
blemreflexion ermöglicht. 
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2 Kompetenzbereiche, Inhaltsfelder und Kompe-
tenzerwartungen 

Die in den allgemeinen Aufgaben und Zielen des Faches beschriebene 
übergreifende fachliche Kompetenz wird ausdifferenziert, indem fachspe-
zifische Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder identifiziert und ausgewie-
sen werden. Dieses analytische Vorgehen erfolgt, um die Strukturierung 
der fachrelevanten Prozesse einerseits sowie der Gegenstände anderer-
seits transparent zu machen. In den Kompetenzerwartungen werden bei-
de Seiten miteinander verknüpft. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass der gleichzeitige Einsatz von Können und Wissen bei der 
Bewältigung von Anforderungssituationen eine zentrale Rolle spielt. 

 

 

Kompetenzbereiche repräsentieren die Grunddimensionen des fachlichen 
Handelns. Sie dienen dazu, die einzelnen Teiloperationen entlang der 
fachlichen Kerne zu strukturieren und den Zugriff für die am Lehr-
Lernprozess Beteiligten zu verdeutlichen. 

Inhaltsfelder systematisieren mit ihren jeweiligen inhaltlichen Schwerpunk-
ten die im Unterricht der gymnasialen Oberstufe verbindlichen und unver-
zichtbaren Gegenstände und liefern Hinweise für die inhaltliche Ausrich-
tung des Lehrens und Lernens. 

Kompetenzerwartungen führen Prozesse und Gegenstände zusammen 
und beschreiben die fachlichen Anforderungen und intendierten Lerner-

Übergreifende fachliche Kompetenz 

Kompetenzbereiche 
(Prozesse) 

Inhaltsfelder 
(Gegenstände) 

Kompetenzerwartungen 
(Verknüpfung von Prozessen und Gegenständen) 
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gebnisse, die auf zwei Stufen bis zum Ende der Sekundarstufe II erreicht 
werden sollen.  

Kompetenzerwartungen 

� beziehen sich auf beobachtbare Handlungen und sind auf die Bewälti-
gung von Anforderungssituationen ausgerichtet, 

� stellen im Sinne von Regelstandards die erwarteten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten auf einem mittleren Abstraktionsgrad dar, 

� ermöglichen die Darstellung einer Progression vom Anfang bis zum 
Ende der Sekundarstufe II und zielen auf kumulatives, systematisch 
vernetztes Lernen, 

� können in Aufgabenstellungen umgesetzt und überprüft werden. 

Insgesamt ist der Unterricht in der Sekundarstufe II nicht allein auf das 
Erreichen der aufgeführten Kompetenzerwartungen beschränkt, sondern 
soll es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, diese weiter auszubauen 
und darüber hinausgehende Kompetenzen zu erwerben. 
 
 
2.1 Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder des Faches 

Um die für das Fach Philosophie konstitutive und in Kapitel 1 ausgewiese-
ne philosophische Problemreflexion durchführen zu können, sind von 
den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen in den Kompetenzberei-
chen Sach-, Methoden-, Urteils- sowie Handlungskompetenz zu entwi-
ckeln. 

Kompetenzbereiche 

Sachkompetenz im Fach Philosophie beinhaltet die zur Durchführung 
einer philosophischen Problemreflexion nötige Fähigkeit, philosophische 
Problemstellungen in unterschiedlichen Inhaltsfeldern zu erfassen, darzu-
stellen und zu erläutern sowie dazu eigene Lösungsansätze und -beiträge 
zu entwickeln. Sie impliziert zugleich die Fähigkeit, philosophische Ansät-
ze, Positionen und Denkmodelle im Anschluss an ihre analysierend-
verstehende Erarbeitung argumentativ zu rekonstruieren, sie in Anwen-
dungskontexten zu erläutern sowie gedankliche Bezüge zwischen ihnen 
herzustellen und sie voneinander abzugrenzen. Darüber hinaus stellt die 
Klärung und Erläuterung philosophischer Begriffe einen wesentlichen Be-
standteil der Sachkompetenz dar, zu der mit fortschreitender Entwicklung 
auch die Einordnung philosophischer Positionen in umfassendere sachli-
che Kontexte gehört. 
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Methodenkompetenz im Fach Philosophie bedeutet, dass Schülerinnen 
und Schüler die zur Durchführung einer philosophischen Problemreflexion 
notwendigen Verfahren beherrschen. Dazu gehören besonders das ab-
strahierende Herausarbeiten von philosophischen Problemstellungen und 
die Analyse und Interpretation philosophischer Texte. Schülerinnen und 
Schüler nutzen zudem definitorische Verfahren zur Bestimmung philoso-
phischer Begriffe sowie heuristische Verfahren zur Entwicklung eigener 
Gedanken. Methodenkompetenz im Fach Philosophie umfasst außerdem 
die argumentative, strukturierte und begrifflich konsistente Darstellung phi-
losophischer Sachverhalte. 

Urteilskompetenz im Fach Philosophie beinhaltet die Fähigkeit, philoso-
phische Ansätze, Positionen und Denkmodelle kriteriengeleitet und argu-
mentierend zu beurteilen, wozu die Erörterung ihrer Problemlösungsbei-
träge, ihrer Denkvoraussetzungen und Konsequenzen sowie ggf. die Be-
urteilung ihrer argumentativen Schlüssigkeit erforderlich ist. Zur Urteils-
kompetenz gehört auch das Vermögen, zu philosophischen Problemen  
einen begründeten eigenen Standpunkt zu beziehen und sich dabei auf 
relevante philosophische Positionen wertend zu beziehen. 

Handlungskompetenz im Fach Philosophie bedeutet, dass Schülerinnen 
und Schüler durch die philosophische Problemreflexion Orientierung im 
Denken als Voraussetzung verantwortlichen Handelns gewinnen. Sie ent-
wickeln auf der Basis philosophischer Positionen und Denkmodelle ver-
antwortbare Handlungsoptionen und rechtfertigen eigene Entscheidungen  
und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente. Sie vertreten 
darüber hinaus im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene 
Position mit argumentierender Bezugnahme auf die Positionen anderer 
und beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der 
Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-
politischer Fragestellungen.  

Kompetenzen sind nicht nur an die Kompetenzbereiche, sondern immer 
auch an fachliche Inhalte gebunden. Die Kompetenz zur philosophischen 
Problemreflexion soll deshalb mit Blick auf die nachfolgenden Inhaltsfel-
der entwickelt werden. 

Inhaltsfelder 

Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln 
In diesem Inhaltsfeld entwickeln Schülerinnen und Schüler ein Verständnis 
des Menschen als eines ethisch und politisch handelnden Wesens. Durch 
eine Abgrenzung von Mensch und Tier können sie sich der Sonderstellung 
des Menschen im Reich des Lebendigen bewusst werden. Sie reflektieren 
die Gültigkeit moralischer Maßstäbe im interkulturellen Kontext und setzen 
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sich mit dem Problem auseinander, wie der Umfang und die Grenzen 
staatlichen Handelns angesichts des Freiheitsstrebens des Individuums zu 
bestimmen sind. So erhalten sie ein Orientierungsangebot zur Bewälti-
gung von aus ihrer Lebenswelt erwachsenden Problemstellungen und zu-
gleich eine Einführung in Grundfragen der praktischen Philosophie. 
 
Inhaltsfeld 2: Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen 
In diesem Inhaltsfeld lernen Schülerinnen und Schüler das Philosophieren 
als ein methodisch geleitetes Nachdenken über prinzipielle Probleme ken-
nen und bedenken die Möglichkeiten menschlicher Erkenntnis, durch Sin-
ne und Vernunft die Wirklichkeit zu erfassen. Sie klären die Eigenart philo-
sophischen Fragens und Denkens in Abgrenzung von anderen Denkfor-
men. Darüber hinaus reflektieren sie im Kontext der Frage nach einer un-
sere Erfahrung übersteigenden Wirklichkeit Prinzipien und Grenzen 
menschlicher Erkenntnis. So liefert der Philosophieunterricht in diesem 
Inhaltsfeld einen Beitrag zur Orientierung im Umgang mit grundlegenden 
Fragen des Daseins und zugleich eine Einführung in Grundfragen der the-
oretischen Philosophie. 
 
Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen 
In diesem Inhaltsfeld befassen sich Schülerinnen und Schüler mit Proble-
men der philosophischen Anthropologie und reflektieren über ein mögli-
ches Wesen des Menschen. Sie stellen Fragen nach dem Menschen als 
Natur- und zugleich Kulturwesen, nach dem Verhältnis von Leib und Seele 
und nach der Freiheit des menschlichen Willens. Dazu lernen sie ver-
schiedene Antworten kennen, die den Horizont möglicher Bestimmungen 
des Menschen exemplarisch eröffnen und insbesondere die Spannung 
zwischen naturalisierend-reduktionistischen und nicht-reduktionistischen 
Antworten aufzeigen. Damit trägt der Philosophieunterricht in diesem In-
haltsfeld zur Entwicklung eines reflektierten Menschenbildes bei, das 
grundlegend ist für verantwortliches Handeln im persönlichen und gesell-
schaftlichen Kontext. 
 
Inhaltsfeld 4: Werte und Normen des Handelns 
In diesem Inhaltsfeld, das sich auf Probleme der philosophischen Ethik 
bezieht, geht es um Kriterien für ein gelingendes und sinnvolles Leben 
sowie um moralische Prinzipien und deren Begründung. Schülerinnen und 
Schüler fragen nach Glück und Sinn des Lebens und lernen Antworten 
kennen, die ihnen helfen, ihr Leben bewusst und sinnvoll zu führen. Sie 
fragen auch nach der Gültigkeit von Sollensansprüchen, bedenken morali-
sche Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens und befassen sich 
mit dem Problem der Verantwortung für die Natur. Für diese lernen sie 
unterschiedliche Begründungen und Rechtfertigungen kennen und entwi-
ckeln so ein bewussteres Verhältnis zu ihren moralischen Intuitionen. In 
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Auseinandersetzung mit Fragen angewandter Ethik erhalten sie Orientie-
rungsmaßstäbe im Hinblick auf individuelle Entscheidungsdilemmata im 
Kontext gesellschaftlicher Problemlagen. 
 
Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft 
In diesem Inhaltsfeld befassen sich Schülerinnen und Schüler mit Fragen 
der Ausgestaltung und Legitimation gesellschaftlicher und staatlicher Ord-
nungen. Darüber hinaus geht es um soziale Gerechtigkeit und Frieden in 
einer durch unterschiedliche Kulturen geprägten globalisierten Welt, womit 
auch Fragen nach Verlauf und Sinn der Geschichte berührt werden. Durch 
die Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen können die Schüle-
rinnen und Schüler ein Verständnis für die gegenwärtigen staatlichen Ord-
nungen zugrunde liegenden Ideen und Prinzipien sowie Kriterien zu ihrer 
Bewertung gewinnen. Darüber hinaus trägt diese Auseinandersetzung 
auch dazu bei, Einsicht in die Grundideen zu vermitteln, die hinter aktuel-
len politischen Diskursen zur Friedenssicherung und gerechten Güterver-
teilung stehen.  
 
Inhaltsfeld 6: Geltungsansprüche der Wissenschaften 
In diesem Inhaltsfeld fragen Schülerinnen und Schüler nach dem spezifi-
schen Vorgehen und dem Geltungs- und Objektivitätsanspruch der neu-
zeitlichen bzw. modernen Naturwissenschaften sowie – in Abgrenzung 
davon – ggf. auch der Geisteswissenschaften. Sie reflektieren relevante 
erkenntnistheoretische Grundlagen der Wissenschaften und stellen auf 
dieser Basis die Frage nach der Objektivität und Geltung wissenschaftli-
cher Erkenntnis. Die Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen 
soll ein Verständnis für das Vorgehen der Wissenschaften vermitteln und 
die Grenzen wissenschaftlicher Erklärungen und Deutungen von Wirklich-
keit bewusst machen. Dies kann helfen, in einer umfassend von Wissen-
schaft geprägten Gesellschaft deren Ergebnisse disziplinübergreifend zu 
reflektieren und adäquat einzuschätzen sowie verantwortlich mit ihnen 
umzugehen.  
 
2.2 Kompetenzerwartungen und inhaltliche Schwerpunkte bis zum 
Ende der Einführungsphase 

Der Unterricht soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass 
sie – aufbauend auf einer ggf. heterogenen Kompetenzentwicklung in der 
Sekundarstufe I – am Ende der Einführungsphase über die im Folgenden 
genannten Kompetenzen verfügen. Dabei werden zunächst übergeord-
nete Kompetenzerwartungen zu allen Kompetenzbereichen aufgeführt. 
Während die Methoden- und Handlungskompetenz ausschließlich inhalts-
feldübergreifend angelegt sind, werden die Sachkompetenz sowie die Ur-
teilskompetenz zusätzlich inhaltsfeldbezogen konkretisiert. Die in Klam-



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

−
−
−



  22 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler  
- erläutern Merkmale des Menschen als eines aus der natürlichen Evolu-

tion hervorgegangenen Lebewesens und erklären wesentliche Unter-
schiede zwischen Mensch und Tier bzw. anderen nicht-menschlichen 
Lebensformen (u.a. Sprache, Kultur),  

- analysieren einen anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des Un-
terschiedes von Mensch und Tier auf der Basis ihrer gemeinsamen 
evolutionären Herkunft in seinen Grundgedanken, 

- rekonstruieren einen relativistischen und einen universalistischen ethi-
schen Ansatz in ihren Grundgedanken und erläutern diese Ansätze an 
Beispielen, 

- analysieren unterschiedliche rechtsphilosophische Ansätze zur Be-
gründung für Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger in ihren Grund-
gedanken und grenzen diese Ansätze voneinander ab, 

- erklären im Kontext der erarbeiteten ethischen und rechtsphilosophi-
schen Ansätze vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (u.a. Re-
lativismus, Universalismus, Recht, Gerechtigkeit). 

 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
- erörtern Konsequenzen, die sich aus der Sonderstellung des Men-

schen im Reich des Lebendigen ergeben, sowie die damit verbunde-
nen Chancen und Risiken, 

- bewerten den anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des Unter-
schiedes von Mensch und Tier hinsichtlich des Einbezugs wesentlicher 
Aspekte des Menschseins, 

- bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten ethischen und 
rechtsphilosophischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Problemlagen, 

- erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen bzw. universalis-
tischen Ansatz der Ethik das Problem der universellen Geltung morali-
scher Maßstäbe, 

- erörtern unter Bezugnahme auf rechtsphilosophische Ansätze die Fra-
ge nach den Grenzen staatlichen Handelns sowie das Problem, ob 
grundsätzlich der Einzelne oder der Staat den Vorrang haben sollte. 
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- rekonstruieren eine den Menschen als Kulturwesen bestimmende 
anthropologische Position in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten 
und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen von Kultur, 

- analysieren ein dualistisches und ein monistisches Denkmodell zum 
Leib-Seele-Problem in seinen wesentlichen gedanklichen Schritten und 
grenzen diese Denkmodelle voneinander ab, 

- erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von 
Leib und Seele unterschiedlich bestimmen (u.a. Dualismus, Monismus, 
Materialismus, Reduktionismus), 

- stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philo-
sophisches Problem dar und grenzen dabei Willens- von Handlungs-
freiheit ab, 

- analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende 
und eine sie bejahende Auffassung des Menschen in ihren wesentli-
chen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deterministisch bzw. 
indeterministisch ein, 

- erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende 
Auffassung des Menschen im Kontext von Entscheidungssituationen. 

 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
- bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der 

behandelten anthropologischen Positionen zur Orientierung in grund-
legenden Fragen des Daseins, 

- erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische 
Position argumentativ abwägend die Frage nach dem Menschen als 
Natur- oder Kulturwesen, 

- erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten dualistischen und ma-
terialistisch-reduktionistischen Denkmodelle argumentativ abwägend 
die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele, 

- erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und inde-
terministischen Position im Hinblick auf die Verantwortung des Men-
schen für sein Handeln (u.a. die Frage nach dem Sinn von Strafe), 

- erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterminis-
tische Position argumentativ abwägend die Frage nach der menschli-
chen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. 
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- erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von 
Leib und Seele unterschiedlich festlegen (u.a. Dualismus, Monismus,  
Materialismus, Reduktionismus), 

- stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philo-
sophisches Problem dar und grenzen dabei Willens- von Handlungs-
freiheit ab, 

- analysieren und rekonstruieren eine komplexere die Willensfreiheit 
verneinende und verschiedene sie bejahende Auffassungen des Men-
schen in ihrem argumentativen Aufbau und ordnen diese als determi-
nistisch bzw. indeterministisch ein, 

- erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und die sie bejahenden 
Auffassungen des Menschen im Kontext von Entscheidungssituatio-
nen, 

- analysieren eine aus den Ergebnissen der Neurowissenschaften und 
der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) abgeleitete reduktio-
nistische Auffassung des Menschen in ihrem argumentativen Aufbau, 

- rekonstruieren eine philosophische Position, die sich kritisch mit einem 
reduktionistischen Menschenbild auseinandersetzt, in ihrem argumen-
tativen Aufbau. 

 
Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
- bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend die Tragfä-

higkeit der behandelten anthropologischen Positionen zur Orientierung 
in grundlegenden Fragen des Daseins, 

- erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten kulturanthropologi-
schen Positionen argumentativ abwägend die Frage nach der Bedeu-
tung von Natur und Kultur für den Menschen, 

- beurteilen die argumentative Konsistenz und Kohärenz einer aus den 
Forschungen zur Künstlichen Intelligenz abgeleiteten naturalisierenden 
bzw. reduktionistischen Erklärung des Menschen, 

- erörtern unter Bezugnahme auf eine reduktionistische Erklärung des 
Menschen und deren Kritik argumentativ abwägend die Frage, ob und 
inwiefern das Wesen des Menschen naturalisierend bzw. funktionalis-
tisch erklärbar ist, 

- erörtern abwägend  Konsequenzen einer deterministischen und inde-
terministischen Position im Hinblick auf die Verantwortung des Men-
schen für sein Handeln (u.a. die Frage nach dem Sinn von Strafe, dem 
Stellenwert von Erziehung), 
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- stellen die Legitimationsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philoso-
phisches Problem dar und entwickeln eigene Lösungsbeiträge in Form 
von möglichen Staatsmodellen, 

- rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmo-
dell in seinem gedanklichen Aufbau, 

- analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates 
durch einen Gesellschaftsvertrag in ihrem gedanklichen Aufbau und 
stellen gedankliche Bezüge zwischen ihnen im Hinblick auf die Kon-
zeption des Naturzustandes und der Staatsform her, 

- erläutern den Begriff des Kontraktualismus als Form der Staatsbe-
gründung und ordnen die behandelten Modelle in die kontraktualisti-
sche Begründungstradition ein, 

- analysieren und rekonstruieren eine staatsphilosophische Position zur 
Bestimmung von Demokratie und eine zur Bestimmung von sozialer 
Gerechtigkeit in ihrem gedanklichen Aufbau, 

- stellen differenziert gedankliche Bezüge zwischen den Positionen zur 
Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit her und ord-
nen sie in die Tradition der Begründung des modernen demokratischen 
Rechtsstaates ein, 

- stellen globale Probleme als Bedrohung für die friedliche Koexistenz 
der Völker und Staaten dar und entwickeln eigene Lösungsbeiträge 
zum Zusammenleben der Völker und Staaten angesichts dieser Prob-
leme, 

- rekonstruieren ein Denkmodell zur Herstellung bzw. Sicherung des 
internationalen Friedens in seiner gedanklichen Abfolge und ordnen es 
in die Tradition der Theorien zur politischen Friedenssicherung ein. 

 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
- erörtern abwägend die anthropologischen Voraussetzungen der be-

handelten Staatsmodelle und deren Konsequenzen, 
- bewerten differenziert die Überzeugungskraft der behandelten kon-

traktualistischen Staatsmodelle im Hinblick auf die Legitimation eines 
Staates angesichts der Freiheitsansprüche des Individuums, 

- bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend die Tragfä-
higkeit der behandelten kontraktualistischen Staatsmodelle zur Orien-
tierung in gegenwärtigen politischen Problemlagen, 
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- rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objekti-
vität reflektierendes Denkmodell in seinem argumentativen Aufbau und 
erläutern es an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte, 

- stellen Unterschiede der Erkenntnisverfahren in den Natur- und Geis-
teswissenschaften dar und erläutern sie an Beispielen, 

- rekonstruieren ein philosophisches Denkmodell zur Bestimmung der 
spezifischen Erkenntnismethoden der Geisteswissenschaften (Herme-
neutik) in Abgrenzung von den Naturwissenschaften in seinem ge-
danklichen Aufbau. 

 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler  
- beurteilen die argumentative Konsistenz und Kohärenz der rationalisti-

schen und empiristischen Position, 
- erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rati-

onalistischen Bestimmung der Grundlagen der Naturwissenschaften 
für deren Erkenntnisanspruch, 

- erörtern unter Bezugnahme auf die Rationalismus und Empirismus 
verbindende erkenntnistheoretische Position argumentativ abwägend 
die Frage nach der Begründung des Anspruchs von (naturwissen-
schaftlicher) Erkenntnis auf Allgemeingültigkeit sowie das Problem der 
Berechtigung dieses Anspruchs, 

- erörtern abwägend erkenntnistheoretische Voraussetzungen des be-
handelten hermeneutischen Modells und dessen Konsequenzen für 
das Vorgehen in den Geisteswissenschaften, 

- erörtern argumentativ abwägend die Frage nach der Reichweite und 
dem Wahrheitsanspruch naturwissenschaftlicher und geisteswissen-
schaftlicher Erkenntnis sowie das Problem, welche Erkenntnisform das 
Selbstverständnis des Menschen in der Zukunft vorwiegend prägen 
soll. 
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3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Kernlehrplan in der Regel in ansteigender Progression und 
Komplexität formuliert. Dies erfordert, dass Lernerfolgsüberprüfungen da-
rauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu 
geben, Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben 
haben, wiederholt und in wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu 
stellen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der begleitenden 
Diagnose und Evaluation des Lernprozesses sowie des Kompetenzer-
werbs Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu 
überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler 
sollen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie Rückmeldungen 
zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie 
eine Ermutigung für das weitere Lernen darstellen. Die Beurteilung von 
Leistungen soll demnach grundsätzlich mit der Diagnose des erreichten 
Lernstandes und Hinweisen zum individuellen Lernfortschritt verknüpft 
sein. 
 
Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass sie den in den Fachkonfe-
renzen gemäß Schulgesetz beschlossenen Grundsätzen entspricht, dass 
die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transpa-
rent sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Lernenden 
auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Da-
zu gehören – neben der Etablierung eines angemessenen Umgangs mit 
eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern – insbeson-
dere auch Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen und 
fachmethodischen Lernstrategien. 
 
Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind 
grundsätzlich alle in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesene Kompetenzbe-
reiche („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“, 
„Handlungskompetenz“) bei der Leistungsbewertung angemessen zu be-
rücksichtigen. Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und ggf. prak-
tischer Art sollen deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort 
aufgeführten Kompetenzerwartungen zu überprüfen. Ein isoliertes, ledig-
lich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachver-
halte allein kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leis-
tungsfeststellung nicht gerecht werden. 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gym-
nasiale Oberstufe (APO-GOSt) dargestellt. Demgemäß sind bei der Leis-
tungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen in 
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können weitere Überprüfungsformen nach Entscheidung der Lehrkraft 
eingesetzt werden. Wichtig für die Nutzung der Überprüfungsformen im 
Rahmen der Leistungsbewertung ist es, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituationen hinreichend mit 
diesen vertraut machen konnten. 
 
 Überprüfungsform Kurzbeschreibung 
A Erfassung und Darlegung 

eines philosophischen Prob-
lems 

Die Schülerinnen und Schüler erfas-
sen auf der Grundlage der Analyse 
eines Fallbeispiels bzw. eines prä-
sentativen oder diskursiven Materials 
ein philosophisches Problem, expli-
zieren es und ordnen es ggf. in einen 
umfassenderen fachlichen Kontext 
ein. 

B Erörterung eines philoso-
phischen Problems  

Die Schülerinnen und Schüler erör-
tern ein philosophisches Problem mit  
Materialgrundlage (z.B. Texterörte-
rung) oder ohne Materialgrundlage 
(z.B. Essay), indem sie das Für und 
Wider argumentativ abwägen und auf 
dieser Grundlage eine eigene Positi-
on entwickeln. 

C Diskursive oder präsentative 
Darstellung philosophischer 
Sachzusammenhänge 

Die Schülerinnen und Schüler stellen 
philosophische Sachzusammenhän-
ge dar, indem sie diese in diskursiver 
Gestaltung (z.B. Strukturskizze, Le-
serbrief; Interview) oder in künstleri-
scher Gestaltung (z.B. bildliche oder 
szenische Darstellung, die diskursiv 
ergänzt bzw. kommentiert wird) zum 
Ausdruck bringen. 

D Bestimmung und Explikation 
philosophischer Begriffe  

Die Schülerinnen und Schüler be-
stimmen grundlegende philosophi-
sche Begriffe, indem sie deren 
Merkmale darlegen, sie von anderen 
Begriffen abgrenzen und sie in An-
wendungskontexten entfalten. 

E Analyse und Interpretation 
eines philosophischen Tex-
tes 

Die Schülerinnen und Schüler analy-
sieren einen philosophischen Text, 
indem sie das diesem zugrundelie-
gende Problem bzw. Anliegen sowie 
die zentrale These ermitteln, den ge-
danklichen Aufbau bzw. die Argu-
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mentationsstrukturen darstellen und  
wesentliche Aussagen interpretieren. 

F Rekonstruktion philosophi-
scher Positionen und 
Denkmodelle 

Die Schülerinnen und Schüler rekon-
struieren philosophische Positionen 
und Denkmodelle in ihren wesentli-
chen gedanklichen und argumentati-
ven Schritten unter Fokussierung auf 
eine vorliegende Problemstellung. 

G Darstellung philosophischer 
Positionen in Anwendungs-
kontexten 

Die Schülerinnen und Schüler stellen 
philosophische Positionen in Anwen-
dungskontexten dar, indem sie diese 
in neuen lebensweltlichen Zusam-
menhängen darlegen und ihren dies-
bezüglichen Problemlösungsbeitrag 
aufzeigen.  

H Vergleich philosophischer 
Texte bzw. Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler ver-
gleichen philosophische Texte bzw. 
Positionen, indem sie gedankliche 
Bezüge zwischen ihnen herstellen, 
sie voneinander abgrenzen und sie in 
umfassendere fachliche Kontexte 
einordnen. 

I Beurteilung philosophischer 
Texte und Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler beur-
teilen philosophische Texte und Posi-
tionen, indem sie deren Vorausset-
zungen und Konsequenzen aufzei-
gen, ihre gedankliche bzw. argumen-
tative Konsistenz sowie ihre Tragfä-
higkeit bewerten. 
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5  Anhang 

- Progressionstabelle zu den übergeordneten Kompetenzerwartungen 



5.1 Progressionstabelle zu den übergeordneten Kompetenzerwartungen  
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